
 
 

 
 
 

Gebührentarif 
zum Reglement über die Abfallbewirtschaftung der 

Gemeinde Düdingen 
 
 

Der Gemeinderat von Düdingen beschliesst 
 
die folgenden Gebühren gemäss Art. 20 und Bussen gemäss Art. 22 des Reglements über die 
Abfallbewirtschaftung. 
 
 
Art. 1 
 
Gebühren 
 
a) Grundgebühr 
 

 pro Wohneinheit und Jahr, exkl. MwSt.  CHF 80.00 
 
Die Grundgebühr pro Wohneinheit wird einmal jährlich beim Eigentümer der Wohnung erhoben. 
 
 
b) Sackgebühr  (inkl. MwSt.)  Verkaufspreis/Rolle (10 Stk.) 
 

   17-Liter Kehrichtsack  CHF 14.90 
   35-Liter Kehrichtsack  CHF 26.90 
   60-Liter Kehrichtsack  CHF 43.80 
 110-Liter Kehrichtsack  CHF 76.70 
 
c) Gebührenmarken, Plomben und Vignetten  (inkl. MwSt.)  Verkaufspreis/Stück 
 
 Gebührenmarke für nicht offizielle Kehrichtsäcke 
 bis max. 60 l Inhalt  CHF 4.90 
 Containerplombe für Siedlungsabfall, 800-Liter CHF 50.80 
 Containervignette für Grünabfall (einmalig) CHF 10.00 
 Containervignette für Grünabfuhr (pro Jahr) zurzeit keine Gebühr 
 
d) Andere Gebühren  (inkl. MwSt.) 
 

 Spezialabfuhr für Karton und Papier 
 für Industrie und Gewerbe (pro Halbjahr)  min. CHF    3.00 pro 100 Kilo 
    max. CHF  22.00 pro 100 Kilo 
    Mindestbetrag pro Halbjahr CHF 20.00 
 Bearbeitungsgebühren für Kontrollen oder 
 ausserordentliche Dienste  max. pro Stunde CHF 70.00 
 
 Sperrgut oder Sonderabfälle  effektive Entsorgungskosten 
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Art. 2 
 
Verzugszinse 
 
Auf jede Gebühr und jeden Rechnungsbetrag inkl. Bearbeitungsgebühren, welche nicht bis zum 
Fälligkeitsdatum bezahlt worden sind, wird ein Verzugszins erhoben, dessen Höhe vom 
Gemeinderat in der aktuellen Tarifordnung festgelegt wird.  
 
 
Art. 3 
 
Bussen 
 
CHF 100.00 bei Missachtung der Gebinde-, Gebühren- und Bereitstellungsvorschriften; 
CHF 200.00 bei wiederholter Missachtung der Gebinde-, Gebühren- und Bereitstellungs- 
  vorschriften; 
CHF 300.00 bei Missbrauch der Abfallsammelstellen für die Ablagerung von artfremden 
  Abfällen; 
CHF 500.00 bei unerlaubtem Verbrennen von Abfällen (Art. 5 des Reglements); 
CHF 500.00 bei wilder Ablagerung von Abfällen aller Art, Sondermüll oder Tierkadavern; 
CHF 500.00 bei verbotener Entsorgung von Sondermüll über die normale Abfallabfuhr; 
CHF 1‘000.00 bei Fälschung von Kehrichtsäcken, Gebührenmarken, Vignetten oder Abreiss- 
  plomben für Container. 
 
Kosten, welche der Gemeinde durch Nichtbeachten des Reglements entstehen, werden dem 
Verursacher nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
Die in dieser Hinsicht anwendbaren Strafbestimmungen des Bundes- und des Kantonalen 
Rechts bleiben vorbehalten.  
 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat Düdingen am 19. Februar 2019 
 
 
Der Gemeindeschreiber  Der Gemeindeammann 

 
sig.     sig. 

 
René Wirz Kuno Philipona 
 
 
 
 
Der Gemeinderat setzt diesen Gebührentarif per 1. Januar 2019 in Kraft. 
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